
106 Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik

§87

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren wird be
straft, wer einen Auftrag einer Regierung, Vereini
gung oder Einrichtung außerhalb des räumlichen Gel
tungsbereichs dieses Gesetzes zur Vorbereitung von 
Sabotagehandlungen, die in diesem Geltungsbereich 
begangen werden sollen, dadurch befolgt, daß er

1. sich bereit hält, auf Weisung einer der bezeich- 
neten Stellen solche Handlungen zu begehen,

2. Sabotageobjekte auskundschaftet,
3. Sabotagemittel herstellt, sich oder einem anderen 

verschafft, verwahrt, einem anderen überläßt oder 
in diesen Bereich einführt,

4. Lager zur Aufnahme von Sabotagemitteln oder 
Stützpunkte für die Sabotagetätigkeit einrichtet, un
terhält oder überprüft,

5. sich zur Begehung von Sabotagehandlungen schu
len läßt oder andere dazu schult oder

6. die Verbindung zwischen einem Sabotageagenten 
(Nummer 1 bis 5) und einer der bezeichneten Stellen 
herstellt oder aufrechterhält,
und sich dadurch wissentlich für Bestrebungen gegen 
den Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze ein
setzt.

(2) Sabotagehandlungen im Sinne des Absatzes 1 
sind

1. Handlungen, die den Tatbestand der §§ 109e, 
305, 306, 308, 311, 312, 313, 315, 315b, 316b, 317, 
321 oder der §§ 40, 41 des Atomgesetzes verwirkli
chen, und

2. andere Handlungen, durch die der Betrieb eines 
für die Landesverteidigung, den Schutz der Zivilbe
völkerung gegen Kriegsgefahren oder für die Gesamt
wirtschaft wichtigen Unternehmens dadurch verhin
dert oder gestört wird, daß eine dem Betrieb dienende 
Sache zerstört, beschädigt, beseitigt, verändert oder 
unbrauchbar gemacht oder daß die für den Betrieb 
bestimmte Energie entzogen wird.

§102

(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialistische Staats
oder Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik zu schädigen, unternimmt, einen An
griff auf Leben oder Gesundheit eines Bürgers der 
Deutschen Demokratischen Republik bei Ausübung 
oder wegen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen 
Tätigkeit zu begehen oder in anderer Weise gegen ihn 
Gewalt anzuwenden, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebens
längliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt 
werden.

§103
Diversion

(1) Wer es mit dem Ziel, die Volkswirtschaft, die 
sozialistische Staatsmacht oder die Verteidigungskraft 
der Deutschen Demokratischen Republik zu schädi
gen, unternimmt, Maschinen, technische oder militä
rische Anlagen und Ausrüstungen, Gebäude, Trans
port- oder Verkehrseinrichtungen, wirtschaftliche 
Rohstoffe oder Erzeugnisse, Unterlagen der For
schung und Wissenschaft oder andere, für den soziali
stischen Aufbau oder für die Verteidigung wichtige 
Gegenstände und Materialien zu zerstören, unbrauch
bar zu machen, zu beschädigen oder beiseite zu schaf
fen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren 
bestraft.


